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135. Bundesgesetz: Änderung des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes
(NR: GP XX RV 1280 AB 1295 S. 135. BR: AB 5751 S. 643.)

135. Bundesgesetz, mit dem das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, BGBl. Nr. 163/1955, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 771/1996, wird wie folgt geändert:

1. § 12 Abs. 1 und 2 lautet:

„(1) Gebäude, einzelne Räume oder sonstige Liegenschaften oder Liegenschaftsteile dürfen für
Schulzwecke nur in Verwendung genommen werden, wenn – unbeschadet der baurechtlichen Vorschrif-
ten – der Bauplan der Herstellung sowie jeder baulichen Umgestaltung von der nach dem Ausführungs-
gesetz zuständigen Behörde unter Mitwirkung des Landes- oder Bezirksschulrates bewilligt wurde.

(2) Kommt eine Bewilligung des Bauplanes gemäß Abs. 1 nicht in Betracht, so bedarf die Ver-
wendung von Gebäuden, einzelnen Räumen oder sonstigen Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen für
Schulzwecke einer Bewilligung der nach dem Ausführungsgesetz zuständigen Behörde unter Mitwirkung
des Landes- oder Bezirksschulrates.“

2. § 13 Abs. 1 bis 3 lautet:

„(1) Für jede öffentliche Pflichtschule hat ein Schulsprengel zu bestehen. Für Vorschulklassen an
Volksschulen können von den anderen Stufen der Volksschule abweichende Schulsprengel festgelegt
werden.

(2) Der Schulsprengel kann für Haupt- und Sonderschulen – unbeschadet der die Schulpflicht
regelnden Vorschriften – in einen Pflichtsprengel und einen Berechtigungssprengel geteilt werden.

(3) Die Schulsprengel der Volksschulen und der Polytechnischen Schulen sowie zumindest die
Berechtigungssprengel der Hauptschulen und der einzelnen Arten der Sonderschulen, ferner die
Schulsprengel der für die einzelnen Lehrberufe in Betracht kommenden Berufsschulen haben lückenlos
aneinanderzugrenzen.“

3. Im § 13 wird nach Abs. 3b folgender Abs. 3c eingefügt:

„(3c) Um Schülern der Polytechnischen Schulen die Wahlmöglichkeit für verschiedene Fachbereiche
einzuräumen, können für Polytechnische Schulen eigene Schulsprengel (Berechtigungssprengel) vorge-
sehen werden, für die Abs. 3 nicht gilt.“

4. Dem § 19 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) § 12 Abs. 1 und 2, § 13 Abs. 1 bis 3 sowie § 13 Abs. 3c dieses Bundesgesetzes in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/1998 treten gegenüber den Ländern für die Ausführungsgesetz-
gebung mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft; die Ausführungsgesetze
zu § 13 sind mit 1. September 1999 in Kraft zu setzen.“
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